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Ad ^. Oesterreich.
^l. Ablöfung der Militärpsticht bei Auswauderungen nach Oesterreich.

Bekanntmachung.
Nach Jnhalt der allerhöchsten Entschließung vom 5. April 1821,
dann der Ministerial-Entschließnn^en vom 12. Dezember 1827 und 16.
Oetober 1833 fand aus dem gesetzlichen Standpnnkte der Reeiproeität
bei Auswauderungen bayerischer Uuterthanen nach Oesterreich eine Ablö-
sung der Militärpsticht gegenwärtig nur noch bezüglich der in dem Alter
vom 19. bis zum vollendeten 29. Jahre stehenden militärpstichtigen Jndi-
vibneu statt.

Nachdem nnnmehr die k. k. österreichische Regierung erklärt hat, auch
von den obenerwähnten militärpstichtigen, dem Heere nicht bereits einge-
reihten Unterthanen bei Answanderungen nach Bayern eine Redemtion
der Militärpsticht nicht mehr erheben zu wollen, so hat gleiches Verfahren
auch bezüglich bayerischer Auswanderer Platz zu greisen.
München den 16. Oetober 1837.

Ans Seiner Majestät des Königs Allerhöchsten Beseht.
Staatsministerinm des Jnnern.
An sämmtliche k. Kreisregierungen, K. d. J. Nr. 3831o.

^öninger Band ^Xu.     ^. Bd. u.) Adth. ^. AdsC.hn. t. s^. 305. S. 8.^.

^- ^ schnitt.

^.ouveu^ioueu uder ^reiuu^ von drr ^iii^^^ierr^^ich^
^rrmder ^taal^au^or^eu.

.11. Bekanntmachung, die Entrichtung eines Militärpsticht-Erfatzes
in der Schweiz von Angehörigen fremder Staaten betreffend vom
8.. Dezember 1858.

Staatsministerinm des Königlichen Hanses und des Aenßern.

Nachdem die nachstehende

Erklärung:

Der schweizerische Bnndesrath erklärt in Folge der zwischen sämmt-
lichen Kantonen der Eidgenossenschast und der königlich bayerischen Staats-


Regierung dnrch seine Vermittlung getroffenen Uebereinknnst: ^
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